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Lösung beim Problem „rechtzeitige Anmeldung“: 
RPIS verbindet Hafenfirmen und 
Schweizer Zoll  
Der Zoll benötigt für eine effiziente Planung seiner Kontrollen die 
genauen Ankunftszeiten der Binnenschiffe (+/- 30 Minuten) in der 
Schweiz.  Dies auch ausserhalb den Geschäftszeiten und am Wo-
chenende. SVS-Geschäftsführung suchte im Januar mit den Firmen 
und der Zoll Nord-Leitung gemeinsam nach einer tragfähigen Lö-
sung.  Dabei wurde klar, dass mit RPIS die aktuellen Bedürfnisse 
des Zolls und der Hafenfirmen abgedeckt werden und eine schnel-
le und zielführende Abwicklung möglich ist. RPIS beinhaltet unter 
anderem ein Reservierungssystem für Binnenschiffe, mit dem sich 
Binnenschiffunternehmen Liegeplatzzeiten an den Containerter-
minals reservieren können. Im Raum Basel wird das RPIS bereits 
seit einigen Jahren genutzt.

eigentlich liegt die Lösung auf der 
hand mit frei verfügbaren gPS/
aiS-applikationen, welche man ko-
stenlos auf tablets oder Pc’s nutzt. 
Mit einem geofencing-tool (Begriffs-
erklärung: siehe Kästchen) können 
Meldungen automatisch abgesetzt 
werden. diese applikationen sind 
aber zum einen ungenau und zum 
anderen befinden sich diese im 
graubereich des datenschutzes.

AIS-Pflicht besteht bereits
 
2014 wurden alle fahrzeuge auf 
dem Rhein verpflichtet ein AIS-Gerät 
mitzuführen, um ihr eigenes Signal 
zu senden. dies aus diversen grün-
den: wie zur unterstützung der un-
fallbekämpfung, zur Verbesserung 
der Verkehrs- und Schleusenma-
nagements um die Leichtigkeit und 
Sicherheit der Binnenschifffahrt zu 
erhöhen.
im zusammenhang mit der euro-
päischen richtlinie 2005/44/eg 
über harmonisierte Binnenschiff-
fahrtsinformationsdienste (riS) ist 
es den nationalen Betreiber von 

Schifffahrtsstrassen erlaubt, sta-
tische (MiB) sowie dynamische 
Schiffsdaten (aiS) untereinander 
und an dritte auszutauschen. dies 
selbstverständlich unter einhaltung 
strenger, nationaler gesetze und 
Verordnungen des datenschutzes. 
am 1. Juli 2020 wurde eine Verwal-
tungsvereinbarung für den daten-
austausch zwischen der Schweiz, 
deutschland und frankreich unter-
zeichnet. 
der sichere datenaustausch könnte 
einen positiven Beitrag zur digi-
talisierung und dessen erhofften 
Verkehrsverlagerung auf die Schiff-
fahrt und gesamte Logistikkette 
leisten. dafür wurde 2016 das cef-
finanzierte Projekt RIS COMEX ge-
startet, welches zum Beispiel eine 
korridorbezogene reiseplanung auf 
allen zusammenhängenden euro-
päischen Binnenwasserstassen er-
laubt. 
das Vorhaben «rheinPorts informa-
tion System (rPiS)» zielt darauf ab, 

die Leistungs- und wettbewerbsfä-
higkeit des multimodalen Verkehrs 
durch die integration digitaler Lö-
sungen in die gesamte Logistikkette 
zu verbessern und damit Verlage-
rungen von Verkehr, insbesondere 
auf umweltfreundliche Verkehrsträ-
ger wie die Binnenschifffahrt, zu för-
dern (vgl. Grafik unten). 

Lösungsvorschlag für Schiffs-
Anmeldungen in Basel

rheinPorts war in den vergangenen 
Jahren im regelmässigen austausch 
mit der eidgenössischen zollverwal-
tung. im rahmen des transitpro-
gramms dazit ist das rPiS für die 
aktivierung im Schiffsverkehr vorge-
sehen. 
die im System erfassten Schiffsan-
läufe können nun auch vom Schwei-
zer zoll direkt in rPiS eingesehen, 
und zur besseren Planung einbezo-
gen werden. zusätzlich wird rPiS vo-
raussichtlich ab 2023 an das neue 
zoll-System Passar angebunden 
und die erfassten Schiffsankünfte 
somit direkt an den zoll weitergelei-
tet.
Hiermit werden die Umschlagsfir-
men vom administrativen aufwand 
entlastet und der zoll erhält die 
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Was ist Geofencing?
Mit Geofencing (Kunstwort aus 
dem Englischen geographic „geo-
graphisch“ und fence „Zaun“) wird 
das automatisierte Auslösen einer 
Aktion durch das Überschreiten ei-
ner gedachten Begrenzung auf der 
Erdoberfläche oder in der Luft be-
zeichnet
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im Laufe von mehreren gemein-
samen Sitzungen in den Jahren 
2018 und 2019 haben die Sach-
verständigen der beiden flusskom-
missionen den Bussgeldkatalog 
aktualisiert, um darin neue auf dem 
rhein und auf der Mosel geltende 
Vorschriften zu berücksichtigen. die 

neue fassung ist ab sofort auf der 
internetseite der zKr unter www.
ccr-zkr.org und auf der Seite der Mo-
selkommission unter www.mosel-
kommission.org verfügbar. 

„Nur“ eine Empfehlung

der Bussgeldkatalog gibt die einheit-
liche und international abgestimmte 
auffassung der Schiffssicherheits-
experten wieder. er hat zum ziel, 
durch eine einheitliche Auflistung 
der zu verhängenden Bussgelder 
bei zuwiderhandlungen gegen die 
auf dem rhein und auf der Mosel 
geltenden Polizeiverordnungen die 
Sicherheit und Effizienz der Schiff-
fahrt zu erhöhen und zur Verein-
heitlichung des Schifffahrtsrechts 
beizutragen. eine unterschiedliche 
ahndung könnte rechtlich problema-
tisch sein und von den Betroffenen 
als ungerecht empfunden werden. 
in einer gemeinsamen erklärung 
betonen die beiden flusskommissi-
onen, sie seien sich der tatsache be-
wusst, dass sich die Verfolgung und 

ahndung der zuwiderhandlungen 
gegen die Polizeiverordnungen nach 
innerstaatlichem recht ihrer Mit-
gliedstaaten richtet und dort zum 
teil sogar die ausschliessliche zu-
ständigkeit der gerichte besteht, in 
deren unabhängigkeit nicht einge-
griffen werden kann. daher sei der 
Bussgeldkatalog als eine empfeh-
lung zu verstehen. auch wenn die 
Verstösse gemäss innerstaatlichem 
recht geahndet werden und der 
Bussgeldkatalog folglich nur eine 
empfehlung sein kann, stelle er 
trotzdem ein sinnvolles instrument 
für die zuständigen Stellen dar, die 
mit der ahndung der zuwiderhand-
lungen gegen die schifffahrtspolizei-
lichen Vorschriften befasst sind.

IZKR und Moselkommission: 
Gemeinsamer Bussen-Katalog
veröffentlicht
Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) und die Mo-
selkommission veröffentlichten gemeinsam „Empfehlungen für 
einheitliche Bussgelder bei Zuwiderhandlungen gegen die schiff-
fahrtspolizeilichen Vorschriften auf dem Rhein und auf der Mosel“, 
auch „Bussgeldkatalog“ genannt.

genauen ankunftszeiten der fahr-
zeuge. nicht zuletzt können dadurch 

die Schiffskontrollen präziser und 
ohne unnötige wartezeiten durch-

geführt werden. Die Grafik unten 
verdeutlicht das Prozedere.

Originelle Wege geht die im Hafen Birsfelden beheimatete Firma Birsterminal mit 
ihrer neuen Website. Neben den Dienstleistungen sieht man dank integrierter Social 
Wall alle Facebook-Posts des Unternehmens auf einen Blick. 90‘000 m2 gross ist 
das Firmenareal – und das wird auf eine etwas andere Art gezeigt:. Mit Breakdance-
Legende Coskun Erdogandan alias B-Boy Tuff Kid wurde ein Video voller Power reali-
siert, welches das Hafengebiet aus neuen, aufregenden Blickwinkeln zeigt.

Birsterminal mit spezieller Homepage

Zufahrtskarten!!!
die aktuellen zufahrtskarten zu 
Südquai- und Hafenstrasse lau-
fen ende 2020 aus. da die aus-
nahmeregelung für Hafenfirmen 
respektive deren Beschäftigte 
nun rechtlich dauerhaft veran-
kert ist, werden die neuen Kar-
ten auf einen zeitraum von drei 
Jahren ausgestellt. der Preis 
bleibt unverändert bei chf 5.-.
Berechtigte können ihre Bestel-
lungen unter info@svs-ch.ch 
aufgeben und die Karten nach 
Voranmeldung auf der SVS-ge-
schäftsstelle (Südquaistrasse 
14, 2. Stock). abholen.

Sperrzeiten Mosel bis 2035 
festgelegt
Jedes Jahr wird die internationale 
Mosel für 10 Tage für die Schiff-
fahrt gesperrt. In dieser Zeit können 
dringende Reparatur- und Inspek-
tionsmassnahmen an den aus den 
1960er-Jahren stammenden Mosel-
bauwerken durchführen. Die Sperr-
zeiten werden von der Moselkom-
mission festgelegt und diese hat in 
ihrer Plenarsitzung am 26. Novem-
ber 2020 die Zeiten bestimmt. Die 
Sperrzeiten 2021 bis 2035 finden 
Sie auf der Webseite der Moselkom-
mission unter www.moselkommis-
sion.org in der Rubrik Downloads/
Sperrzeiten und Verkehr.


